
18
1608 A

BESTAETIGUNG DER ZEHNTRECHTE VON FRAUENTHAL

Statthalter und Rat der Stadt Zug bestätigen , dass von jenen

Gütern , die dem Kloster Frauenthal zehntpflichtig gewesen seien,
der Zehnten dem Gotteshaus weiterhin entrichtet werden müsse.

Diese Pflicht bestehe auch dann , wenn die Landstücke ihren Be¬

sitzer gewechselt hätten . Falls das Kloster aber neue Grund¬

stücke erwerbe , gehörten die Zehnten auch nachher dem frühem
Zehntherrn.

Stadtschreiber Konrad III . Zurlauben

Sambtag nach Pfiingbten 1614 [24 . Mai] : Hennn NaXem Handbchni ^t.
1615 wunde enkannt , ^aZL4 die ßauenn nickt nuhig bein mtlX .cn , bottten bie
von dm Rat enbeheinen . Lieben 150 Jahne häXtcn bie die Weide "ohne be-
bekwänd ” beb ebben mit Aubnähme eineb kZeXnen LandbXückb im "Rometticken "-

Fetd [Rumentikon , Cham ?] , dab von. wenigen Jahnen gekauft und zun Weide ge-
bchtagen wanden bei.

Original - Dorsualnotiz von unbekannter Hand
AH 18 , 51


	[Seite]

